
Yerordnung über die Reinhaltung und Reinigung
der öffeutlichen Stra0en untl tlie Sicherung tler Gehbano* i^ Tyinter

Auf Grund des Art. 5l Abs. 4 und 5 des Bayer. Süaßen- und Wegegesetzes @ayStrWG) in
der Fassung der Bek. vom 05.10.1981 (cvbt 1981 s. 448, ber. c'rer 1gg2 s. 149), erläßr clie
Gemeinde Wiesenbronn folgende

Verordnung

Allgemeine Vorschriften

$1
Inhalt derVerordnung

Digtg Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungs-
pllicht auf den offentlichen straßen in tler Gemeinde wiesenbronn.

$2
Begriffsbestimmungen

(l) Ötrentliche Shaßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr ge-
widmeten Straße4 Wege und Pläue mit ihren gestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. I
BaySfrWG oder des $ I Abs. 4 Nr. I des Bundesfemsüaßengesetzes (FSIG) in derjeweiligen
lassung. Hieran gehören insbesondere die Fahrbahnen, die irenn-, Seiten-,'nuna- und Si-
cherheitsstreifen, die Geh- und Radwege und die der Staße dienenden Grab.o, Böschungen,
Sttitzmauern und Grünstreifen Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im
Sinne dieser Verordnung-

(2) Gehbahnen sind

a) die ffr den Fußgängerverkehr (Fußgänger- und Radfahrerverkehr) bestimmten, befestigten
und abgegrenzten Teile der öIfentlichen Straßen otler

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung die dem Fußgängerverkehr
dienenden Teile am Rande der öffentlictren Stragen

in der Breite von 1,0 rn, gemessen von der straßengrundstucksgrenze aus.

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener
Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung un-
geeignetes oder ihr entzogenes Geltinde oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusam-
menhang nicht.

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

$3
Verbote

(l) Zw Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen
mehr ais nach den Umständen unvermeiclbar zu verunreinigen o,Jer vJrunreinigen zu iassen.
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(2) Insbesondere ist es verboten,

a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende Fltis-
sigkeiten auszuschütten otler ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, fuIaschinen orJeisonstige Ge-
räte zu säubern, Gebrauchsgegenstände auszustauben oder äuszuklopfen; Tiere in einer
weise zu fül.tern, die geeigner. ist, rJie siraße zu verunreinigen;

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lasserq

c) Klärschlamnl Steine, Bauschut! Schrott, Gertirnpel, Verpackungen, Behälhisse sowie
Eis und Schnee

1. aufoffentlichen straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern" wenn dadurch die
S traßen verunreinigt werden können,

3. in Abflußrinnen, Kanaleinlaußchachten, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der
öIfentlichen Straßen zu schütten otler einzuleiten.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberuhrt.

Reinigung der öffentlichen Straßen

$4
Reinigungspllicht

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentürner und die zur
Nul'zung dinglich Berechl.igten von Grunrtstücken, die innerhalb tler teschlossenen Ortslage
an die im Straßenverzeichnis (Anlage l) aufgeführten öffentlichen Siaßen angrenzen
(Vorderlieger) oder über diese ö{feniiichen Straßen mittelbar erschlossen *.rJ"n
(Hinterlieger)' die in $ 6 bestimmten Reinigungsfleichen gemeinsam auf eigene Kosten zu
reinigen. Grundstücke wertlen über diejenigen Straßen.itr.lb* erschlossJrr, zu denen über
dazwischenliegende Grundstücke in rechtliih zuläissiger Weise Zugangoder2ufahrt genom-
men werden darf.

(2) Grenrt ein Grundstück an mehrere im Straßenvetzeichnis (Anlage l) aufgeführte öffentli-
che Straßen an oder wird es über mehrere derartige Siraßen miuelbar erschl,Jssen otler grenzt
es 

1n eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar erschossen wird, so be-
steht die Verpllichtung für jede rJieser Straßen.

(3)Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigerl zu der sie aus tat-
sächlichen oder aus rechtlichen Gründen keinen Zuganguntl keine i"tuttttnehmen können
und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich urtrctt-ut"t werden kann.



-3-

(4) Keine Reinigungspflicht triffi ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstucke
einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind soweit auf diesen Grundsiücken keine GEbaude
stehen.

(5) Ztx Nuuung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes I sind die Erbbauberechtigten,
die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines
Wohnrechtes nach $ 1093 BGB.

ss
Reinigungsarbeiten

Zur Erfrllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßenver-
zeichnis (Anlage 1) aufgefthrien öffentlichen Straßen iirnerhalb ihrerReinigungs{Iächen (g 6)
zu reinigen Sie haben dabei die Geh- undRadwege und die innerhalb derReinigungsflächen
befindlichen Fahrbahnrn (einschließlich der Parkstreifen) insbesondere

a) an Samstagen zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfemen;
Iiillt auf den Reinigungsiag ein Feiertag, so sind die genannten Arbeiten am vorausgehen-
den Werktag durctzuft hren,

b) bei Trockenheit zur Vermeidung von übermäßiger Staubentrvicklung zu sprengen, wenn
sie nicht siraubfrei angelegt. sind;

c) von Gras und Unlsaut zu befreien.

Sie haben ferner bei Beda{ insbesondere bei Tauwetter, die Abflußrinnen und Kanaleinlauf-
schächte freizumachen.

$6
Reinigungsfläche

(l) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen straßen, der durch

a) die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstncks mit dem Straßengrundstüclq

b) a) die parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 1,0 m innerhalb der Fahrbahn
verlaufende Linie (Straßen der Gtuppe A tles Sl.raßenverzeichnisses); ein von der
Fahbahn geüennter Parkstreifen ist Teil der Reinigungsfläche,

b) die Mittellinie des Straßengrundstticks (Straßenmittelinie), wobei mehrere gleichlau-
fende Falubahnen auch dann, wenn sie durch Mittelstreifen otler sonsl.ige Einrichtungen
geteilt sind, als eine einheitliche Fahrbahn gelten (Straßen der Gruppe B des Straßen-
verzeichnisses),
und
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c) die von den Endpunkten der gemeinsamen Crenzeaus senkrecht zur Straßenmittellinie
verlaufenden Verbindungslinien

begrenzt wird.

(2) Beieinem Eckgrundstück erstreckt sich die Reinigungsfläche bis zum Schnitpunlt der
(über die Eckausrundung hinaus) verlEingerten negren ungslinien nach Abs. I b) einschließ-
lich der ggf. in einer Straßenkreuzung liegenden Flachen

Gemeinsaue Reinigungrplti"iJder lbrder- und Hiurerrieger

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reini-
gungspllicht frr ihreReinigungsflachen. Sie bleiben uu.tt,tr* gemeinsam vJrantwortlich,
wenn sie sich zur Erfirllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen" das
gleiche gilt auch für den Fall, daß Vereinbarungen nach g 8 abgeschlossen sintl.

!z)-gj" Hinterlieger ist^dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder
Zutdh$tzu denelben öffentlichen Straße o*h..n darf, an tlie auch das Vorderliegergrund-
stück angrenzt.

$8
Aufteiluug der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hiuterlieger

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteitung der auf sie treffenden
Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine
Entscheidung der Gemeinde über die Reihenfolge untl tlie Zeitdauer, in tler sie ihre Arbeiten
zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden iich die Grundstücke der einander zugeord-
nelen Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich tler Flachen wesentlich, kann die Entscheidung
beantragt werden' daß die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind" son-
dern daß die Zeil,rabschnitte in tlemselben Verhältnis zueinantlerstehen, wie di-e Gruntlstücks-
flachen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

$e
Sicherungsplticht

\! V* verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die
!'order- und Hinierlieger die in $ 11 bestimmten Abschnitti der Gehbahnen rJer an ihr Grund-
sttick angrenzenden oder ihr Grundstuck miuelbar erschließenden öffentlichen Straßen
(sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustantl zu erhalten.

(2) $ 4 Abs' 1 Satz2,Abs. 2 bis 5, $$ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht be-
steht lur alle Straßen, auch wenn rJiese nicht im Straßenverzeichnis aufgeiührÄincl.
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$10
Sicherungsarbeiten

(l) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfl:iche an Werktragen ab 7 Uhr und an
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen uncl bei Schnee-, Reiß
oder Eisglatte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (2.B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit
äteenden Mitteln zu bestreuen ocler das Eis zu beseitigen. Diese SicherÄgsmaßnahmen sinci
bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es ztu Verhutung von Gefalren fürLben, Gesundheig
Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (RäumguQ sind neben der Gehbatrn so zu lagern,
daß der Verkehr nicht geEhrclet ocler erschwert *ir,l.'Irt clas nicht möglictr, haben clie Vorcler-
und HinJerlieger das Räumgut spätestens am folgenden Tag von der öffentlichen Straße zu
entfernen' Die Gemeinde stellL ftir die Ablagerung einen gJeigneten plalzznrVerfirgung, auf
den in ortsüblicher Weise hingewiesen wird- Abfl-ußri*"ir, Hydranten, Kanaleinlaußchachte
und Fußgängerüberwege sincl bei rjer Räumung freizuhalten.

s11
Sicherungsfläche

(t) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundsttrck innerhalb der Reinigungsflache
liegende Gehbahn.

(2) $ 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.

Schlußbestimmungen

s12
Befreiungen und abweichenrle Regelungen

(1) Befreiungen vom Verbot des $ 3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die un-
verzügliche Reinigung besorgt.

(2) In Fällen' in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen
Hiirte firhren würden, die dem Betroffenen auch unter gerti'cksichtigung der öffentlichen Be-
lange und der lnteressen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nichizulemutet werden kan4
spricht die Gemeinde auf Antrag rJurch Bescheid eineBefreiung aus oJer ril1t unbescharJet
des $ 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde
auch zu treffen in FällerL in denen nach tlieser üerordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine
Verpflichtung triffi. Die Entscheidung kann befristet, *to nrding*gen, Auflagen oder Wi-
derrufsvorbehal t erteii L werrlen.
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s13
Ordnun gswitlrigkei ten

Gemtiß Art- 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Deutsche Mark
belegt werden, wer vorsätzlich orJer fahrlässig

l. entgegen $ 3 eine öffentliche Snaße verunreinigt oder verumeinigen läßt,

2. die ihm nach den gg 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfrllt,

3. entgegen den $$ 9 und l0 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert.

$14
Inkrafttreten

(l) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrerBekannürachung in Kraft. Sie gilt 20 Jat'e.

(2) Gleichzeitig fütt die Verordnung über die Reinhaltung Reinigung und Sicherung der öf-
fentlichen Straßen vom 18.11.1931 außer Kraft.

Wiesenbronn, den 20.09 .2001

p/t'ftrr, ,( i "'''t t
(Mtlller) ,i':i
l.Bürgermeister, l' 
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Anlaee I

Kleinlanglreimer 
S tra8e

Kreisshaße KT 14 (Ortsdurchfahrt)

Alle tibrigen dem Öffentlichen verkehrgewrdmeten 
straßen, w"g und plätze innerharb der

geschlossenen orrsrage n,i rtr"rä-"r'*.rbir;rri. sr;ä, ArL. 2Nr. r Bay s irwc.

$ii#r"-T:ff"ffi :ffi.j"Xä;]1ffi ,:'meindegebietes,deringeschrosseneroderor'ener

3ffi',xsi:Tä::ffi ffi{;;:ä:";;f ä,,;5fi lfl:.;oderihrentzogenesGe,?inde


